
 
 
 

Informationen für Lehr- und Fachkräfte aller 
Schulformen  
Dienstag, 23.05.2017, 16.00 bis 18.00 Uhr im 
Kreishaus Gütersloh, Seminarraum 4  
 
In Deutschland wird der Aufenthalt von neuzugewanderten Menschen durch das Asyl- und 
Aufenthaltsrecht geregelt.  Aus diesem Grund sind besonders in den ersten Jahren ihres 
Aufenthalts viele Schülerinnen und Schüler mit ausländischem Pass  von einer 
Vielzahl  spezieller Regelungen berührt. Das hat großen Einfluss auf ihre Lebenssituation und 
damit auf das Schul- und Klassenklima.   
 
Besondere Aufmerksamkeit haben Fragen zum Aufenthalt dann, wenn Unsicherheit über die 
Bleibeperspektive  besteht. Hier sind Lehrerinnen und Lehrer in wachsendem Maß 
gefordert,  mit den belastenden Situationen ihrer Schülerinnen und Schüler einen 
angemessenen Umgang zu finden.  
 
Auch bei der Organisation von außerschulischen Unterrichtsaktivitäten, wie Klassen-
fahrten ergeben sich Fragen nach Reisefreiheit und Visapflicht.  Hier hilft eine grundlegende 
Orientierung im Asyl- und Aufenthaltsrecht weiter und räumt Unsicherheiten aus.   
 
Eine systematische Einordung, was Lehr- und Fachkräfte für ihre berufliche Praxis wissen 
sollten,  ist ohne fachkundige Hilfe kaum möglich.  Deswegen stellen die 
Referenten  Matthias  Beermann und Hans Peters,  Ausländerbehörde Kreis Gütersloh, das 
Wichtigste zu folgenden Themen dar:  
 

- Grundzüge des Asylverfahrens   
- Die Aufenthaltsgestattung und Duldung 
- Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen und Aufenthaltstitel 
- Identifikationsnachweise  
- Reisebestimmungen in und außerhalb der EU 
- praktische Hinweise zur Organisation von Klassenfahrten 

 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nach einem Informationsblock Gelegenheit, den 
Referenten individuelle Fragen zu stellen.  
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Hinweise zur Anmeldung finden Sie hier  
auf Seite zwei im Anschluss.  

 
 
 
 
 

 
Asyl- und Aufenthaltsrecht – Grundlagen kompakt 

 
 
 

Veranstalter                                                                                                                                                
Kommunales Integrationszentrum Kreis  Gütersloh                                                                                                                                      
in Kooperation mit der Ausländerbehörde des Kreises Gütersloh                                                                                                                                                                                                                                
 
Kreis Gütersloh 
Der Landrat 
Abteilung Bildung                                                                                                         
Kommunales Integrationszentrum          
Herzebrocker Straße 140 
33334 Gütersloh 
Telefon 05241 851543 

 kommunales-integrationszentrum@gt-net.de

 

 
 
 

 
 

 



 
Anmeldung: www.ki-gt.de  
Unter Angabe von: Name, Institution, Titel der Veranstaltung  
Anmeldeschluss: 17. Mai 2017  
 
 
Das Anmeldeformular finden Sie unter:  
www.ki-gt.de    
 
Sie können sich auf verschiedenen Wegen anmelden:  
per E-Mail, Fax oder Brief an:  
 
E-Mail: Kommunales-Integrationszentrum@gt-net.de  
Fax:  05241 / 85- 3 1541  
Post:  Kreis Gütersloh  
Kommunales Integrationszentrum (3.1.7)  
Herzebrocker Str. 140  
33334 Gütersloh  
 
Bitte beachten Sie, dass wir nur Anmeldungen unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse 
berücksichtigen können, da Sie eine Bestätigung Ihrer Teilnahme zugesandt bekommen 

 
 

 

 
 
 


